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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Personen in Baden-Württemberg als Menschen mit Behinderung gel-
ten;

2.		wie	viele	betroffene	Personen	davon	als	schwerbehindert	gelten	und	mit	wel-
chem Merkzeichen und Grad der Behinderung sie eingestuft sind;

3.  zu welchem Grad sie digitale Barrierefreiheit auf den Websites und Dokumen-
ten der Ministerien und nachgeordneten Behörden gemäß § 10 Landes-Behin-
dertengleichstellungsgesetz umgesetzt hat und in welchen Bereichen noch nicht 
(bitte aufgegliedert nach Ministerien und Erfüllungsgrad); 

4.		welche	Schritte	sie	unternimmt,	um	den	bestehenden	Defiziten	nachzukommen,	
die aus den Empfehlungen der Überwachungsstelle für mediale Barrierefreiheit 
vom 25. Juni 2021 hervorgehen, insbesondere im Hinblick auf die Schulung 
und Sensibilisierung der eigenen Beschäftigten; 

5.		wie	sie	dafür	sorgt,	dass	die	im	(unter	Ziffer	4	erwähnten)	Ergebnisbericht	be-
stehenden	Defizite	bei	mobilen	Anwendungen	(z.	B.	von	Verkehrsverbünden),	
die	durch	öffentliche	Stellen	betrieben	werden,	behoben	werden;	

6.  welche der Webseiten der 44 Stadt- und Landkreise barrierefrei sind und  
welche barrierefreien Schriftverkehr gemäß § 9 Landes-Behindertengleichstel-
lungsgesetz anbieten (bitte tabellarische Aufstellung); 

Antrag
der Abg. Nikolai Reith und Daniel Karrais FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration

Digitale Barrierefreiheit öffentlicher Stellen 
in Baden-Württemberg
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 7.  wie sie Kommunen unterstützt, die Kriterien zur digitalen Barrierefreiheit ge-
mäß §§ 9 und 10 Landes-Behindertengleichstellungsgesetz einzuhalten;

	 8.		in	welcher	Form	sie	Betroffenenverbände	einbezieht,	um	die	Umsetzung	der	
digitalen Barrierefreiheit zu gewährleisten und zu welchen Maßnahmen deren 
Einbeziehung geführt hat; 

 9.  welche Aufgaben das Landeskompetenzzentrum Barrierefreiheit seit seiner 
Errichtung im Mai 2021 übernommen hat; 

10.		wie	viele	der	in	Drucksache	17/586	angegebenen	6,5	Vollzeitäquivalente	für	
das Landeskompetenzzentrum Barrierefreiheit bereits besetzt sind und ob bei 
der Besetzung Menschen mit Behinderung berücksichtigt wurden; 

11.  ob die in Drucksache 17/18 (Frage 3) angekündigte umfassende Überarbei-
tung des Serviceportals Baden-Württemberg im Hinblick auf Barrierefreiheit 
wie angekündigt bis Ende des Jahres 2021 erfolgt ist;

12.  wie sie die aktuelle Situation für Menschen mit Behinderung im Bereich der 
digitalen	Barrierefreiheit	durch	öffentliche	Stellen	in	Baden-Württemberg	ins-
gesamt bewertet, ggf. basierend auf den Rückmeldungen aus dem Landesbe-
hindertenbeirat; 

13.  welche Möglichkeiten sie sieht, die Barrierefreiheit von elektrischen Alltags-
gütern	im	Haushalt	durch	eine	gesetzliche	Verankerung	des	Mehr-Sinne-Prin-
zips im Hinblick auf Produktzulassungen zu gewährleisten.

17.5.2022 

Birnstock, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Haußmann, Hoher, 
Dr.	Jung,	Karrais,	Dr.	Timm	Kern,	Reith,	Trauschel	FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Zahl der Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen wird aufgrund 
des	demografischen	Wandels	in	den	kommenden	Jahren	weiter	ansteigen.	Voraus-
setzungen für ein Leben mitten in der Gesellschaft stellt der barrierefreie Zugang 
zu Gebäuden, aber auch zu Behörden und deren digitalen Angeboten dar. Die 
digitale Barrierefreiheit erleichtert Menschen mit Behinderung Zugang und Teil-
habe	 am	 öffentlichen	 Leben.	 Im	 Hinblick	 auf	 die	 digitale	 Barrierefreiheit	 sind	
die	meisten	Webseiten	und	mobilen	Anwendungen	öffentlicher	Stellen	in	Baden-
Württemberg ausbaufähig und erfüllen derzeit nicht die gesetzlichen Kriterien. 
Der vorliegende Antrag nimmt die gegenwärtige Situation der digitalen Barriere-
freiheit	öffentlicher	Stellen	in	Baden-Württemberg	in	den	Blick.	Darüber	hinaus	
soll der Antrag überprüfen, was die Landesregierung bisher unternommen hat, um 
ihr im Koalitionsvertrag formuliertes Ziel, die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung zu verbessern, auch im Bereich digitale Barrierefreiheit zu erreichen. 
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 22. Juli 2022 Nr. 32-0141.5-017/2563 nimmt das Ministerium 
für	Soziales,	Gesundheit	und	Integration	im	Einvernehmen	mit	allen	Ressorts	der	
Landesregierung zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Personen in Baden-Württemberg als Menschen mit Behinderung gel-
ten;

2.		wie	 viele	 betroffene	 Personen	 davon	 als	 schwerbehindert	 gelten	 und	 mit	 
welchem Merkzeichen und Grad der Behinderung sie eingestuft sind;

Der	Begriff	Behinderung	wird	im	Rahmen	dieser	Antwort	dahingehend	definiert,	
dass ein Grad der Behinderung von wenigstens 30 vorliegt. Auf dieser Grund-
lage weist die jährliche Schwerbehinderten-Bestandsstatistik des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart für das Jahr 2021 insgesamt 1.541.496 Schwerbehinderte aus, 
darunter 379.103 mit einem Grad der Behinderung von 30 und 40, 1.011.672 mit 
einem	Grad	der	Behinderung	von	50	und	mehr.	Von	der	Gesamtzahl	der	Schwer-
behinderten sind 965.618 im Besitz eines gültigen Schwerbehindertenausweises 
darunter mit folgenden Merkzeichen:

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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3.  zu welchem Grad sie digitale Barrierefreiheit auf den Websites und Dokumen-
ten der Ministerien und nachgeordneten Behörden gemäß § 10 Landes-Behin-
dertengleichstellungsgesetz umgesetzt hat und in welchen Bereichen noch nicht 
(bitte aufgegliedert nach Ministerien und Erfüllungsgrad);

4.		welche	Schritte	sie	unternimmt,	um	den	bestehenden	Defiziten	nachzukommen,	
die aus den Empfehlungen der Überwachungsstelle für mediale Barrierefrei-
heit vom 25. Juni 2021 hervorgehen, insbesondere im Hinblick auf die Schu-
lung und Sensibilisierung der eigenen Beschäftigten; 

Zur detaillierten Beantwortung der Fragen 3 und 4 wird auf die Anlage verwiesen. 

Die Webseiten der Landesregierung (Landesportal Baden-Württemberg.de, Be-
teiligungsportal) sowie die Seiten folgender Ministerien 

• Staatsministerium,
•	 Ministerium	des	Inneren,	für	Digitalisierung	und	Kommunen,
• Ministerium für Finanzen,
• Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst,
•	 Ministerium	für	Umwelt,	Klima	und	Energiewirtschaft,
• Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus,
•	 Ministerium	für	Soziales,	Gesundheit	und	Integration,
•	 Ministerium	für	Verkehr,
•	 Ministerium	für	Ernährung,	Ländlichen	Raum	und	Verbraucherschutz,
• Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen,

nutzen das gleiche technische System. Die Überwachungsstelle für mediale Bar-
rierefreiheit	Baden-Württemberg	hat	am	1.	Oktober	2020	die	Webseite	des	Um-
weltministeriums, am 2. November 2020 die Webseite des Wirtschaftsministe-
riums, am 15. Februar 2021 die Webseite des Landwirtschaftsministeriums so-
wie im November 2021 die Webseite des Wissenschaftsministeriums überprüft. 
Aufgrund der Prüfberichte wurden die technischen Mängel in der Barrierefreiheit 
zentral für alle oben genannten Seiten durch die betreuende Agentur gelöst. Die 
Lösung	der	 angemerkten	 redaktionellen	Mängel	 liegt	 in	 der	Verantwortung	des	
jeweiligen Ressorts. Die aufgezeigten Mängel wurden aber auch in die anderen 
Ressorts kommuniziert, um hier die jeweiligen Redakteurinnen und Redakteure 
entsprechend zu sensibilisieren. Die Online-Redaktionen der Ressorts stehen in 
einem regelmäßigen Austausch, bei dem auch immer wieder die Themen rund um 
die Barrierefreiheit aufgerufen und bearbeitet werden.

Die Webseiten des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport sowie des Minis-
teriums der Justiz und für Migration sowie der jeweiligen nachgeordneten Behör-
den benutzen ein anderes technisches System als die oben genannten Ministerien. 
Die Webseiten des Kultusministeriums (www.km-bw.de) sowie des Ministeriums 
der Justiz (www.justiz-bw.de) wurden am 30. Dezember 2021 bzw. 18. Januar 
2021 geprüft. Die in den Prüfberichten aufgezeigten technischen und redaktionel-
len Mängel wurden inzwischen größtenteils behoben bzw. technische Änderun-
gen in Auftrag gegeben. 

5.		wie	sie	dafür	sorgt,	dass	die	im	(unter	Ziffer	4	erwähnten)	Ergebnisbericht	be-
stehenden	Defizite	 bei	mobilen	Anwendungen	 (z.	B.	 von	Verkehrsverbünden),	
die	durch	öffentliche	Stellen	betrieben	werden,	behoben	werden;	

Das	Verkehrsministerium	stellt	mit	der	bwegt	Bus&Bahn	App	den	Verkehrsver-
bünden	eine	mobile	Anwendung	zur	Verfügung,	mit	der	insbesondere	Fahrplan-
auskünfte	 eingeholt	 werden	 können.	 Defizite	 in	 Bezug	 auf	 die	 Barrierefreiheit	
werden	durch	entsprechende	Software-Updates	kontinuierlich	behoben.
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Im	Geschäftsbereich	des	Ministeriums	 für	Soziales,	Gesundheit	 und	 Integration	
wurde im Mai 2021 ein Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit formell er-
richtet. Das Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit soll nach Abschluss 
des	 personellen	 und	 organisatorischen	 Aufbaus	 öffentliche	 Stellen	 gemäß	 §	 2	 
L-BGG	u.	a.	im	Bereich	der	barrierefreien	Informationstechnik	und	somit	auch	zu	
mobilen Anwendungen beratend unterstützen. 

Die Überwachungsstelle für mediale Barrierefreiheit (Überwachungsstelle) prüft 
im	Rahmen	ihrer	Tätigkeit	unter	anderem	mobile	Anwendungen	öffentlicher	Stel-
len gemäß § 2 L-BGG. An die Prüfung schließt sich immer auch ein individuelles 
Beratungsangebot durch die Überwachungsstelle an, in welchem Lösungswege 
zur Behebung der festgestellten Barrierefreiheitsmängel aufgezeigt und erörtert 
werden.

6.  welche der Webseiten der 44 Stadt- und Landkreise barrierefrei sind und  
welche barrierefreien Schriftverkehr gemäß § 9 Landes-Behindertengleichstel-
lungsgesetz anbieten (bitte tabellarische Aufstellung); 

Der Landkreistag und der Städtetag haben auf Grundlage der Rückmeldung ihrer 
Mitglieder Folgendes zum Stand der Barrierefreiheit der jeweiligen Webseite und 
zum Angebot des barrierefreien Schriftverkehrs gemäß § 9 Landes-Behinderten-
gleichstellungsgesetz (L-BGG) mitgeteilt:
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7.  wie sie Kommunen unterstützt, die Kriterien zur digitalen Barrierefreiheit ge-
mäß §§ 9 und 10 Landes-Behindertengleichstellungsgesetz einzuhalten;

Im	Geschäftsbereich	des	Ministeriums	 für	Soziales,	Gesundheit	 und	 Integration	
wurde im Mai 2021 ein Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit formell er-
richtet. Das Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit soll nach Abschluss 
des	 personellen	 und	 organisatorischen	 Aufbaus	 öffentliche	 Stellen	 gemäß	 §	 2	 
L-BGG	und	somit	auch	Kommunen	im	Bereich	der	barrierefreien	Informations-
technik beratend unterstützen. 

Die Überwachungsstelle prüft im Rahmen ihrer Tätigkeit unter anderem auch die 
Webseiten und mobilen Anwendungen von Kommunen. Wie bereits in der Ant-
wort auf Frage 5 erläutert, schließt sich an die Prüfung immer auch ein individu-
elles Beratungsangebot durch die Überwachungsstelle an, in welchem Lösungs-
wege zur Behebung der festgestellten Barrierefreiheitsmängel aufgezeigt und er-
örtert werden. 

Des	Weiteren	unterstützt	das	Ministerium	für	Soziales,	Gesundheit	und	Integra-
tion mit dem Online-Portal „Leichte Sprache in Baden-Württemberg“, welches 
unter www.leichtesprache-bw.de zu erreichen ist, die Behörden im Land bei der 
barrierefreien	 Kommunikation	 mit	 Bürgerinnen	 und	 Bürgern.	 Verwaltungsmit-
arbeitende in Baden-Württemberg können sich dort registrieren und erhalten hier-
durch	Zugriff	auf	Musterbescheide	und	Informationen	in	Leichter	Sprache,	die	sie	
in	ihrem	Arbeitsalltag	einsetzen	können.	Zugleich	können	Verwaltungsmitarbei-
tende	eigene,	in	Leichte	Sprache	übersetzte	Bescheide	und	Informationen	hochla-
den	und	anderen	Behörden	als	gute	Beispiele	zur	Verfügung	stellen.	Der	Zugang	
zum Portal „Leichte Sprache in Baden-Württemberg“ steht auch Kommunen be-
ziehungsweise	 ihren	Mitarbeitenden	 offen.	 Das	 Portal	 „Leichte	 Sprache	 in	 Ba-
den-Württemberg“ entstand im Rahmen des durch das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit	 und	 Integration	 geförderten	 Projekts	 „Barrierefreie	Kommunikation	
in	der	Verwaltung“	des	Landesverbandes	Baden-Württemberg	der	Lebenshilfe	für	
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Menschen	mit	Behinderung	e.	V.	in	Kooperation	mit	der	1a	Zugang	Beratungsge-
sellschaft mbH (capito Stuttgart). Neben der Entwicklung des Portals wurden im 
Rahmen	des	Projekts	unter	anderem	auch	Schulungen	für	Verwaltungsmitarbei-
tende zur Leichten Sprache durchgeführt. Diese Schulungsangebote standen auch 
Mitarbeitenden	in	den	Kommunen	offen.

8.		in	 welcher	 Form	 sie	 Betroffenenverbände	 einbezieht,	 um	 die	Umsetzung	 der	
digitalen Barrierefreiheit zu gewährleisten und zu welchen Maßnahmen deren 
Einbeziehung geführt hat; 

Gemäß Anlage 2	Nummer	6.4	L-BGG-DVO	hat	die	Überwachungsstelle	bei	der	
Auswahl der im jeweiligen Überwachungszeitraum zu überwachenden Websei-
ten und mobilen Anwendungen (Stichprobe) den Landesbeirat für die Belange 
von Menschen mit Behinderungen (Landes-Behindertenbeirat) zu konsultie-
ren und dessen Einschätzung zu berücksichtigen. Die Überwachungsstelle hatte 
der Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen der  
16.	Legislaturperiode	in	ihrer	Funktion	als	Vorsitzende	des	Landes-Behinderten-
beirats zu Beginn des ersten Überwachungszeitraums die Stichprobe übersandt 
und um gemeinsame Erörterung im Landes-Behindertenbeirat gebeten. Aufgrund 
der	Einschränkungen	durch	die	SARS-CoV-2-Pandemie	konnte	eine	Sitzung	des	
Landes-Behindertenbeirats	zur	Erörterung	der	Stichprobe	nicht	stattfinden.	Auch	
eine Erörterung der Stichprobe für den zweiten Überwachungszeitraum in einer 
Sitzung des Landes-Behindertenbeirats wurde durch die damalige Landesbeauf-
tragte	für	die	Belange	von	Menschen	mit	Behinderungen	abgelehnt.	In	der	Folge	
wurde	 durch	 das	Ministerium	 für	 Soziales,	 Gesundheit	 und	 Integration	 ein	 ge-
meinsames	Treffen	der	Überwachungsstelle	und	der	Betroffenenverbände	zur	Er-
örterung der Stichprobe initiiert.

9.  welche Aufgaben das Landeskompetenzzentrum Barrierefreiheit seit seiner Er-
richtung im Mai 2021 übernommen hat; 

Das	Landeskompetenzzentrum	für	Barrierefreiheit	befindet	sich	aktuell	im	perso-
nellen	und	organisatorischen	Aufbau.	Gemäß	Nr.	1.2.2	der	Verwaltungsvorschrift	
des	 Sozialministeriums	 über	 die	 Verwaltung	 und	 Organisation	 der	 nichtrechts-
fähigen	 Anstalt	 des	 öffentlichen	 Rechts	 Kompetenzzentrum	 für	 Barrierefreiheit	
des	 Landes	 Baden-Württemberg	 (VwV	 Landeskompetenzzentrum	 Barrierefrei-
heit	–	VwV	LZ-BARR)	vom	11.	März	2022	 (Az.:	32-5100.1-005.05/7)	hat	das	
Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit folgende Aufgaben: die Beratung 
in	 den	 Bereichen	 Bauen,	 Verkehr	 und	 Öffentlicher	 Personennahverkehr,	 Infor-
mationstechnik,	Information	und	Kommunikation	(insbesondere	Leichte	und	ein-
fache Sprache, Deutsche Gebärdensprache, taktile Gebärdensprache und Lormen, 
Untertitelung,	Audiodeskription,	Technik,	Medienalternativen),	Nutzung	 assisti-
ver Technologien, Erstellung von Aktionsplänen und Zielvereinbarungen sowie 
die	 Förderung	 von	 Interesse	 und	 Bewusstsein	 für	 das	 Thema	 Barrierefreiheit	
durch	wirksame	Öffentlichkeitsarbeit,	 die	Entwicklung	und	Umsetzung	von	 all-
gemeinen	Informations-,	Sensibilisierungs-	und	Schulungsangeboten	zum	Thema	
Barrierefreiheit und das Angebot einer Schlichtung für Sachverhalte gemäß §§ 7 
bis 10 L-BGG.

10.		wie	viele	der	 in	Drucksache	17/586	angegebenen	6,5	Vollzeitäquivalente	 für	
das Landeskompetenzzentrum Barrierefreiheit bereits besetzt sind und ob bei 
der Besetzung Menschen mit Behinderung berücksichtigt wurden; 

5,5	Vollzeitäquivalente	für	das	Landeskompetenzzentrum	für	Barrierefreiheit	sind	
bereits besetzt beziehungsweise aufgrund bestehender Kündigungsfristen der Be-
werberinnen	 und	 Bewerber	 in	 Besetzung	 befindlich.	 Menschen	 mit	 Schwerbe-
hinderung werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bei der 
Stellenbesetzung für das Landeskompetenzzentrum Barrierefreiheit wurden be-
ziehungsweise werden voraussichtlich zwei schwerbehinderte Personen berück-
sichtigt. Die Stelle für eine Webentwicklerin oder einen Webentwickler konnte 
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bisher, mangels Eingang entsprechender Bewerbungen, nicht besetzt werden. Die 
Stelle ist erneut zur Besetzung ausgeschrieben.

11.  ob die in Drucksache 17/18 (Frage 3) angekündigte umfassende Überarbei-
tung des Serviceportals Baden-Württemberg im Hinblick auf Barrierefreiheit 
wie angekündigt bis Ende des Jahres 2021 erfolgt ist;

Die in der Antwort zu Frage 3 der Drucksache 17/18 dargestellte umfassende 
Überarbeitung des Serviceportals Baden-Württemberg – „service-bw“ –, welche 
auch die Anforderungen der Barrierefreiheit ausführlich beachtet, wurde bereits 
im	Jahr	2020	begonnen.	Sie	ist	für	den	sogenannten	Zuständigkeitsfinder	im	März	
2022 in Betrieb genommen worden, wodurch die Zugänglichkeit für Bürgerinnen 
und	Bürger	erheblich	verbessert	wurde.	Der	Zuständigkeitsfinder	ist	die	Seite,	die	
Bürgerinnen	und	Bürger	sowie	Unternehmen	als	erste	aufrufen,	um	eine	zuständi-
ge	Stelle	samt	Leistungsbeschreibung	für	eine	bestimmte	Verwaltungsleistung	an	
einem	bestimmten	Ort	zu	finden.	Diese	Seite	stellt	somit	den	ersten	Kontakt	auf	
service-bw dar und ist inhaltlich die umfangreichste Komponente. Weitere Kom-
ponenten des Serviceportals werden überarbeitet und nach Fertigstellung voraus-
sichtlich bis Ende des Jahres 2022 in Betrieb genommen.

12.  wie sie die aktuelle Situation für Menschen mit Behinderung im Bereich der 
digitalen	Barrierefreiheit	durch	öffentliche	Stellen	in	Baden-Württemberg	ins-
gesamt bewertet, ggf. basierend auf den Rückmeldungen aus dem Landesbe-
hindertenbeirat; 

Der	erste	Bericht	der	Überwachungsstelle	hat	gezeigt,	dass	beim	Vollzug	der	Vor-
schriften	über	die	Barrierefreiheit	medialer	Angebote	durch	öffentlichen	Stellen	
gemäß	§	2	L-BGG	noch	Defizite	bestehen.	Die	Tätigkeit	der	Überwachungsstelle	
hat	jedoch	zugleich	zu	einer	Sensibilisierung	der	öffentlichen	Stellen	und	der	sie	
betreuenden	 IT-Unternehmen	 für	 das	 Thema	 geführt.	 Durch	 die	 Prüfungen	 der	
Überwachungsstelle und die sich hieran anschließende Beratung durch eben diese 
konnten	bei	den	geprüften	Webseiten,	aber	auch	darüber	hinaus,	erste	Verbesse-
rungen erzielt werden. Es wird erwartet, dass durch die kontinuierliche Tätigkeit 
der Überwachungsstelle und das zukünftige Beratungsangebot des Landeskom-
petenzzentrums für Barrierefreiheit weitere Fortschritte bei der Barrierefreiheit 
medialer Angebote erzielt werden und dass der Grad ihrer Zugänglichkeit weiter 
zunehmen wird.

Die	Landes-Behindertenbeauftragte	hat	in	ihrer	Funktion	als	Vorsitzende	des	Lan-
des-Behindertenbeirats mitgeteilt, dass zusammenfassend festzustellen sei, dass 
die	Umsetzung	der	digitalen	Barrierefreiheit	öffentlicher	Stellen	in	Baden-Würt-
temberg nicht zufriedenstellend ist. Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedli-
chen	Voraussetzungen,	u.	a.	aufgrund	von	Behinderungen,	Alter	oder	Migration,	
wären von den medialen Angeboten weiterhin in großer Zahl teilweise bis völlig 
ausgeschlossen, wenn barrierefreie Webseiten, Apps, Serviceleistungen etc. feh-
len und die Nutzung nicht möglich sei. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, 
um	barrierefreie	digitale	Teilhabe	sicherzustellen	und	die	gesetzlichen	Vorgaben	
umzusetzen.	 Die	 Umsetzung	 der	 Anforderungen	 müsse	 mit	 Hochdruck	 voran-
gebracht	werden.	Die	öffentlichen	Stellen	seien	aufgefordert,	 sich	 inhaltlich	mit	
der Thematik zu befassen sowie Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um ihre 
medialen	Angebote	konsequent	barrierefrei	zur	Verfügung	zu	stellen.	

Im	Gesetz	wären	bisher	keine	Konsequenzen	vorgesehen,	wenn	die	gesetzlichen	
Vorgaben	zur	digitalen	Barrierefreiheit	nicht	oder	unzureichend	umgesetzt	wer-
den.	 Die	 öffentlichen	 Stellen	 seien	 unabhängig	 vom	 Angebot	 des	 Landeskom-
petenzzentrums	für	Barrierefreiheit	aufgefordert,	die	gesetzlichen	Vorgaben	um-
zusetzen, Barrierefreiheit her- und sicherzustellen. Es habe sich gezeigt, dass die 
beim Landeskompetenzzentrum angesiedelte Schlichtungsstelle, die zukünftig die 
in	der	Richtlinie	(EU)	2016/2102	aufgeführten	Aufgaben	der	Durchsetzungsstelle	
übernehme,	 für	die	Umsetzung	von	Bedeutung	sei.	Es	sei	nützlich	und	von	Be-
lang, dass eine zuverlässige Beratung und Begleitung niederschwellig und nach-
haltig	 zur	Verfügung	 stehe.	Das	 Landeskompetenzzentrum	 nehme	 deshalb	 eine	
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sehr	wichtige	Rolle	bei	der	Umsetzung	der	digitalen	Barrierefreiheit	öffentlicher	
Stellen und den weiteren Bemühungen ein.

Seitens	der	Vertreterinnen	und	Vertreter	der	Belange	der	Menschen	mit	Sehbe-
hinderungen	wurde	 aus	 dem	Landes-Behindertenbeirat	mitgeteilt,	 dass	 die	Um-
setzung	der	digitalen	Barrierefreiheit	bei	öffentlichen	Stellen	in	Baden-Württem-
berg nur sehr schleppend vorangehe. PDF-Formulare seien oft nicht barrierefrei, 
insbesondere solche, die von Behörden selbst erstellt wurden. Des Weiteren gebe 
es noch erhebliche Mängel bei der Linktextvergabe und oftmals auch bei der 
Strukturierung von Überschriften auf Webseiten. Hier würden die Hierarchieebe-
nen nicht eingehalten oder Überschriften würden wegen ihrer Schriftgröße als 
„Texthervorhebung“ missbraucht. Dies habe zur Folge, dass ganze Textpassagen 
zu Überschriften werden. Solche Mängel würden die Navigation und Orientierung 
mit dem Screenreader auf einer Webseite erschweren. 

Des Weiteren wurde aus dem Landes-Behindertenbeirat mitgeteilt, dass sich für 
Menschen mit Lernbehinderungen die Situation in den vergangenen Jahren zwar 
wesentlich gebessert habe, Webseiten jedoch leider noch lange nicht so gestal-
ten	seien,	dass	sie	als	barrierefrei	bezeichnet	und	die	gewünschten	Informationen	
ohne Assistenz vermittelt werden könnten. Oft gebe es sprachliche Barrieren, da 
Webseiten und Formulare nicht in verständlicher Sprache verfasst wären oder 
englische	Begriffe	verwendet	würden.	Ergänzend	wurde	aus	dem	Landes-Behin-
dertenbeirat mitgeteilt, dass es einige Gemeinden gebe, die sich ernsthaft um di-
gitale	 Barrierefreiheit	 bemühten	 und	 inzwischen	 auch	 barrierefreie	 Inhalte	 vor-
halten	würden.	Es	würde	aber	deutlich	mehr	Gemeinden	geben,	die	viele	Inhalte	
ihrer	Webseiten	unter	dem	Verweis	auf	die	Ausnahmemöglichkeit	des	§	10	Ab-
satz 2 L-BGG nicht barrierefrei vorhielten. Die Ausnahmemöglichkeit des § 10 
Absatz	2	L-BGG	dürfe	nicht	dazu	genutzt	werden,	 sich	„wegzuducken“.	 In	der	
Gesamtheit werde die derzeitige Situation als mangelhaft bewertet.

13.  welche Möglichkeiten sie sieht, die Barrierefreiheit von elektrischen Alltags-
gütern	im	Haushalt	durch	eine	gesetzliche	Verankerung	des	Mehr-Sinne-Prin-
zips im Hinblick auf Produktzulassungen zu gewährleisten.

Die Barrierefreiheit von elektrischen Alltagsgütern im Haushalt kann auf der Lan-
desebene gesetzlich nicht geregelt werden.

Lucha
Minister für Soziales, 
Gesundheit	und	Integration
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